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BETREFF  Zugang zu amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
  hier: Bescheid nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

BEZUG  Ihr Antrag vom 03.03.2023  
ANLAGE  Ergebnisprotokoll Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft der Sitzung vom  23.11.22 
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vielen Dank für Ihren Antrag auf Informationszugang vom 3. März 2023 zur 
Energiepreispauschale für Studierende sowie Fachschülerinnen und Fachschüler. Darin 
erbitten  Sie  „alle  Protokolle  der  Sitzungen  der  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zum  Thema  der  
Einmalzahlung für Studierende.“ 
 
Die beantragten amtlichen Informationen werden Ihnen in dem aus der Begründung 
ersichtlichen Umfang erteilt.  
 
Begründung:  
 
Gemäß  §  1  Abs.  1  IFG  haben  Sie  einen  Anspruch  auf  die  begehrten  Informationen,  soweit  es  
sich  um  amtliche  Informationen  handelt.  Amtliche  Informationen  sind  §  2  Abs.  1  IFG  alle 
amtlichen  Zwecken  dienende  Aufzeichnungen,  unabhängig  von  der  Art  der  Speicherung.  
Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu. 
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sind diesem Bescheid folgende amtlichen 
Informationen beigefügt:  
 
Insgesamt fanden drei Sitzungen der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft „Einmalzahlung 
Studierende und Fachschüler“ statt. Lediglich zur zweiten Sitzung, die am 23. November 2022 
stattfand,  wurde  ein  finalisiertes  Protokoll  erstellt  und  an  die  Teilnehmer  verschickt.  Es  ist 
diesem Bescheid beigefügt. 
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Ausschlussgründe nach dem IFG sind für das angefügte Dokument nicht ersichtlich.  

 

Diese Antwort ergeht gebührenfrei. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. A. Haase 

 

 

 

 

 

 


